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S T E U E R R E C H T  

Eigenmietwert: Abschaffung,  

Härtefälle und Gleichbehandlungs-

grundsatz 

Joanis Halter, Rechtsanwalt 

Noemi Hausammann, Rechtsanwältin 

Mit Urteil vom 4. August 2022 hat sich das Bun-

desgericht zur Frage der Zulässigkeit einer Här-

tefallklausel für Rentner im Kanton Tessin im 

Rahmen der Eigenmietwertbesteuerung geäus-

sert. Das Tessiner Konzept sah zur Entlastung 

der Rentner vor, dass bis zu einem gewissen Ver-

mögen der Eigenmietwert nicht über 30% der 

Bareinkünfte liegen dürfe. Dieses Konzept wurde 

vom Bundesgericht als verfassungswidrig beur-

teilt. Gleichzeitig hat sich der Nationalrat für die 

Abschaffung des Eigenmietwertes ausgespro-

chen und arbeitet an einer entsprechenden Vor-

lage. Nachfolgender Beitrag soll den aktuellen 

Stand der Gesetzesanpassung darlegen und das 

kürzlich ergangene Bundesgerichtsurteil einord-

nen. 

Wie sieht die gesetzliche Regelung heute aus? 

Wohneigentümerinnen müssen den Eigenmietwert auf 

Ebene Bund und Kanton versteuern. Die Höhe des zu 

versteuernden Eigenmietwerts beläuft sich in Bund und 

Kantonen auf einen gewissen Prozentsatz des Mark-

mietwerts, wobei der Eigenmietwert auf kantonaler 

Ebene etwas tiefer liegen darf als auf Bundesebene. 

Deshalb kann der Eigenmietwert bei der direkten Bun-

dessteuer höher ausfallen als bei der Kantons- und Ge-

meindesteuer.  

Einige Kantone kennen im Rahmen der Eigenmietwert-

besteuerung Härtefallklauseln. Gemäss diesen sollen 

Rentner mit tiefen Bareinkommen und abbezahlten Hy-

potheken einen tieferen Eigenmietwert versteuern müs-

sen.  

http://www.haeusermann.ch
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Was wird im Parlament diskutiert? 

Im Parlament wird aktuell bzw. ein weiteres Mal die 

gänzliche Abschaffung des Eigenmietwerts diskutiert. 

Eine parlamentarische Kommission schlug die Abschaf-

fung des Eigenmietwerts unter gleichzeitiger Beibehal-

tung bestimmter Abzüge vor. Alternativ wurde auch 

eine Härtefallklausel, wie diese in verschiedenen Kanto-

nen besteht, diskutiert. Diskussionen darüber im Parla-

ment halten an, letztens wurde anlässlich der Herbst-

session 2022 darüber befunden.  

Wie äussert sich das Bundesgericht jüngst zum 

Eigenmietwert? 

Im Entscheid vom 4. August 2022 (BGE 2C_605/2021) 

hat sich das Bundesgericht mit der Thematik der Härte-

fallklausel für Rentner im Kanton Tessin befasst. In sei-

nem Urteil verwies das Bundesgericht auf seine bishe-

rige Rechtsprechung, wonach der Eigenmietwert in den 

Kantonen nicht weniger als 60% des Marktmietwerts 

betragen darf.  

Das Bundesgericht sah in der Härtefallklausel im Kanton 

Tessin einen Verstoss gegen den Verfassungsgrundsatz 

der Gleichbehandlung von Wohneigentümerinnen und 

Mietern und hob die angefochtene Bestimmung in der 

Folge auf.  

Das Bundesgericht erachtet dementsprechend die Be-

steuerung des Eigenmietwerts insbesondere aufgrund 

der Notwendigkeit der Gleichbehandlung von Mietern 

und Wohneigentümerinnen für gerechtfertigt.  

Wie ist das Bundesgerichtsurteil vom 4. August 

2022 mit Blick auf die bestehenden kantonalen 

Regelungen und die parlamentarischen Diskussi-

onen einzuordnen? 

Das Bundesgerichtsurteil stellt kantonale Härtefallklau-

seln mit seinem kürzlich ergangenen Urteil in Zweifel. 

So führte es auch aus, dass nur weil andere Kantone 

eine entsprechende Härtefallklausel kennen würden, 

dies nicht zur Kopie berechtigen bzw. vor der Verfas-

sungswidrigkeit schützen würde. Nicht ausgeschlossen 

dürfte allerdings sein, dass das Bundesgericht eine Här-

tefallklausel als zulässig erachten würde, welche als un-

tere Grenze vorsieht, dass der Eigenmietwert 60 Pro-

zent der Marktmiete nicht unterschreiten darf.  

Nach Ergehen des Bundesgerichtsurteils befasste sich 

das Parlament in der Herbstsession erneut mit der Vor-

lage zur Abschaffung des Eigenmietwerts. Nicht ersicht-

lich ist, dass das ergangene Bundesgerichtsurteil aus-

drücklich diskutiert wurde. Trotzdem fanden Diskussio-

nen über eine weitere Überarbeitung der Vorlage unter 

Beachtung des verfassungsrechtlichen Gleichbehand-

lungsgrundsatz statt. Schlussendlich ist der Nationalrat 

auf die Vorlage eingetreten, wies die Vorlage jedoch un-

mittelbar an die damit befasste Kommission zur Überar-

beitung zurück. Wann und ob eine zustimmungsfähige 

Vorlage vorliegen wird, ist nicht abschätzbar. Die The-

matik wird also auch zukünftig Anlass zu parlamentari-

schen und gerichtlichen Prüfungen geben. 

Sollten Sie Fragen zur Eigenmietwertbesteuerung ha-

ben, unterstützen wir Sie gerne mit unserem langjähri-

gen Know-How. 

www.haeusermann.ch 

 

 

S T E U E R R E C H T   
H A N D Ä N D E R U N G E N  

Aufgeschobene Grundstückgewinn-

steuern – Vorsicht bei unentgeltli-

chen Handänderungen 

Franco Crespi, Notar 

Thomas Wanner, Notariatskandidat 

Durch die Gewährung eines Steueraufschubes 

bei der Grundstückgewinnsteuer verzichtet der 

Gesetzgeber auf einen steuerlichen Zugriff zum 

Zeitpunkt der Gewinnerzielung und verschiebt 

http://www.haeusermann.ch/
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diesen auf den Zeitpunkt der nächsten Veräusse-

rungshandlung. Eine fehlende Berücksichtigung 

einer latenten Steuer kann im Zusammenhang 

mit einer unentgeltlichen Handänderung aber zu 

unerwünschten Ergebnissen führen. 

Steueraufschub bei unentgeltlicher Handände-

rung und Übernahme latenter Steuern 

Das Gesetz sieht die Möglichkeit des Steueraufschubes 

bei Ersatzbeschaffungen (Reinvestitionen), bei Handän-

derungen unter Ehegatten sowie bei unentgeltlichen 

Handänderungen vor. Auf letztere wird nachstehend 

eingegangen. Der Gesetzgeber zählt im Steuergesetz 

des Kantons Bern drei Arten der unentgeltlichen Han-

dänderung auf: Schenkung, Erbgang (Erbfolge, Erb-

teilung, Vermächtnis) und Erbvorbezug. In diesen drei 

Fällen wird die Besteuerung des Grundstückgewinns – 

ungeachtet des Anrechnungswertes (!) – aufgeschoben. 

Weiter hält der Gesetzgeber fest, dass die Erwerber bei 

einer unentgeltlichen Handänderung sämtliche aufhaf-

tenden latenten Steuerlasten übernehmen, da sie in die 

Rechtsstellung ihrer Rechtsvorgänger eintreten. 

Achtung: Den latenten Steuerlasten ist eine be-

sondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die feh-

lende Berücksichtigung kann insbesondere im Rahmen 

einer Erbteilung zu unerwünschten Ergebnissen führen. 

Praxistipp: Aus einem früheren Steueraufschub 

vorhandene Steuerlasten können über eine Re-

gisteranfrage bei der Steuerverwaltung des Kantons 

Bern, Abteilung Grundstückgewinnsteuern, in Erfahrung 

gebracht werden. 

Auswirkungen der latenten Steuer 

Ein bestehender Steueraufschub im Zusammenhang mit 

einer unentgeltlichen Handänderung wirkt sich also erst 

bei einer späteren Weiterveräusserung des Grundstücks 

aus und trifft den dannzumaligen Veräusserer (also z.B. 

nur den veräussernden Erben, der das Grundstück frü-

her im Rahmen einer Erbteilung erworben hat). 

Bei einer Weiterveräusserung eines aus unentgeltlicher 

Handänderung erworbenen Grundstücks werden die 

Grundstückgewinnsteuern ausgehend von den Geste-

hungskosten berechnet. Dabei kann wahlweise entwe-

der der amtliche Wert im Zeitpunkt der Schenkung, des 

Erbganges oder des Erbvorbezuges als Erwerbspreis 

(ohne Rücksicht auf einen Ausgleichungswert oder auf 

geleistete Ausgleichszahlungen) berücksichtigt werden, 

oder die höheren, also den amtlichen Wert übersteigen-

den, Anlagekosten des Rechtsvorgängers. Der Besitzes-

dauerabzug wurde mit der unentgeltlichen Handände-

rung nicht unterbrochen und kann bis zur letzten ent-

geltlichen Handänderung zurück geltend gemacht wer-

den. 

Insbesondere bei der Übernahme eines Grundstückes 

infolge einer Erbteilung, eines Erbvorbezuges oder einer 

Schenkung wird nach dem Gesagten durch die erwer-

bende Person eine latente Steuerlast übernommen. 

Berechnung und Berücksichtigung 

Im Zeitpunkt der Erbteilung oder des Erbvorbezuges 

sollte immer eine Berechnung der latenten Grundstück-

gewinnsteuern erfolgen. 

Wird bei der Erbteilung oder beim Erbvorbezug der ver-

einbarte Teilungs- oder Anrechnungswert ausgehend 

vom Verkehrswert des Grundstückes festgelegt, so wird 

dabei die latente Steuerlast in der Regel zu berücksich-

tigen sein. Eine Berücksichtigung der latenten Steuer ist 

in der Regel aber eher nicht angebracht, wenn der Tei-

lungs- oder Anrechnungswert deutlich unter dem Ver-

kehrswert des Grundstückes festgesetzt wird (z.B. auf 

Basis des amtlichen Werts). 

Ferner kann gesagt werden, dass der latente Steuerbe-

trag nur dann vollumfänglich vom Anrechnungswert ab-

zuziehen ist, wenn eine Weiterveräusserung in naher 

Zeit geplant ist. Wenn keine kurzfristige Weiter-

veräusserung geplant ist, drängt sich eine teilweise Be-

rücksichtigung des Steuerbetrages auf. 

Eine Nichtberücksichtigung der latenten Steuer wird in 

der Regel nur angezeigt sein, wenn davon ausgegangen 
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werden kann, dass eine der Grundstückgewinnsteuer 

unterliegende Weiterveräusserung frühestens in der 

nächsten Generation erfolgen wird. 

Ein Beispiel zur Illustration 

Die Geschwister D, F und K erben von ihrer Mut-

ter im Jahre 2022 gemeinsam ein Vermögen von 

CHF 900'000.00. Weitere Erben sind nicht vorhanden. 

In der Erbschaft befindet sich ein Grundstück, das von 

den Erben übereinstimmend auf einen Verkehrswert 

von CHF 300'000.00 geschätzt wird. Die Mutter hatte 

diese Liegenschaft im Jahre 1988 für CHF 180'000.00 

erworben und seither keine wertvermehrenden Investi-

tionen getätigt. Der amtliche Wert im Jahre 2022 be-

trägt CHF 200'000.00. D übernimmt nun bei der Erbtei-

lung im Jahre 2022 in Anrechnung an seinen Erbanteil 

das Grundstück zum Verkehrswert von CHF 300'000.00. 

Die Erbteilung löst im Kanton Bern keine Handände-

rungssteuern aus. Die Grundstückgewinnsteuer wird bei 

der Erbteilung aufgeschoben. Die Erbteilung bewirkt wie 

beschrieben bezüglich der Grundstückgewinnsteuer ei-

nen Steueraufschub. 

Erbe D, der das Grundstück aus der Erbteilung über-

nommen hat, kann also bei einem späteren Verkauf als 

Erwerbspreis nicht den in der Erbteilung berücksichtig-

ten Teilungswert von CHF 300'000.00 geltend machen, 

sondern nur den amtlichen Wert im Zeitpunkt der Erb-

teilung oder die Anlagekosten des Rechtsvorgängers. 

Da vorliegend die Anlagekosten der Mutter von 

CHF 180'000.00 tiefer als der amtliche Wert 

(CHF 200'000.00) ausfallen, wäre in diesem Beispiel 

sinnvollerweise der amtliche Wert geltend zu machen. 

Verkauft D die Liegenschaft nun beispielsweise 1 Jahr 

später zum Preis von CHF 300'000.00 an einen Dritten, 

ergibt sich ein Rohgewinn von CHF 100'000.00 (Erlös 

von CHF 300'000.00 abzgl. amtlicher Wert im Zeitpunkt 

der Erbteilung von CHF 200’000.00), abzüglich dem ma-

ximalen Besitzesdauerabzug von 70% auf dem realisier-

ten Gewinn (letzte entgeltliche Handänderung im Jahr 

1988, gemäss Steuergesetz maximale Berücksichtigung 

von 35 Jahre Besitzesdauer à 2%) verbleibt ein Grund-

stückgewinn von CHF 30'000.00, welcher zur Besteue-

rung gelangt. Dadurch verliert der Erbe 10% des Ver-

mögenswertes, den er sich in der Erbteilung hat anrech-

nen lassen. Solche Situationen können sich insbeson-

dere ergeben, wenn Liegenschaften, die in der Erbtei-

lung übernommen worden sind, unvorhergesehen und 

eventuell unter Zeitdruck verkauft werden müssen. 

Um eine Ungleichbehandlung der Erben zu vermeiden, 

empfiehlt es sich im Rahmen der Erbteilung bei der 

Festlegung des Teilungswertes dem bisher nicht besteu-

erten Grundstückgewinn (latente Steuern) Rechnung zu 

tragen.  

Fazit 

Bei einer unentgeltlichen Handänderung ist Vorsicht ge-

boten. Latente Grundstückgewinnsteuern sollten in je-

dem Fall berechnet und je nach Situation bei der Fest-

setzung von Teilungs- und Anrechnungswerten berück-

sichtigt werden (auch eine zeitlich abgestufte Regelung 

ist denkbar). Nur so kann gewährleistet werden, dass 

eine Schenkung, ein Erbvorbezug oder eine Erbteilung 

nicht zu unerwünschten Ergebnissen bzw. zu Ungleich-

behandlungen führt. 

Planen Sie eine Schenkung oder haben Sie im Zusam-

menhang mit einem Erbgang oder einem Erbvorbezug 

Fragen zur Handänderung oder zu den steuerrechtli-

chen Folgen. Gerne beraten und begleiten wir Sie mit 

unserem breit aufgestellten Team. 

www.haeusermann.ch 
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